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Prüfprotokoll Breitflügelfledermaus   

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Erhaltungszustand (BL: NI) 

☐ europäische Vogelart ☒ RL D: Kat. 3 ☐ Atl. ☐ Kon. 

☐ durch Rechtsverordnung 

nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG geschützte Art 

☒ RL NI: Kat. 2 ☐ FV günstig / hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig – schlecht 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Als Wochenstube werden Spalten und Hohlräume in und an Gebäuden genutzt. Das Sommerquartier 

besteht aus Spalten und kleinen Hohlräumen im Dachbereich, in Rollladenkästen oder unter First- und 

Dachziegeln. Die Entfernung zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten der Breitflügelfledermaus 

beträgt in der Regel 3 km. Die Jagdgebiete gestalten sich als offene oder halboffene Landschaften mit 

Dauergrünland, Waldrändern, Hecken und Streuobstwiesen. Als Winterquartiere werden ebenfalls Spal-

ten und Hohlräume im Dachbereich von Gebäuden genutzt und ab Oktober bezogen. 

Als Nahrungsgrundlage dienen der Breitflügelfledermaus vor allem Käfer wie Feld- und Waldmaikäfer, 

Junikäfer und Dungkäfer. 

Die Paarungszeit beginnt Ende August. Geboren werden die Jungen dann zwischen Mitte Juni und An-

gang August, ab dann bis zu 5 Wochen lang gesäugt. Die Weibchenkolonien sind sehr störungsanfällig. 

Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen 

Die Breitflügelfledermaus kommt in ganz Mitteleuropa vor. In Deutschland ist sie ebenfalls flächende-

ckend vertreten, allerdings liegt ihr Verbreitungsschwerpunkt in der nord- und nordostdeutschen Tief-

ebene. In Niedersachsen bevorzugt diese Fledermausart das Tiefland. Im Bergland kommt sie beson-

ders entlang größerer Flusstäler vor. 

Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich 

Die Art wurde im Rahmen der Erfassungen im UG nachgewiesen.  

Im Rahmen der akustischen Dauerfassung wurde die Art mit 40 Aufnahmen von Mitte April bis Anfang 

September erfasst, wobei die Nachweise ab Mitte/Ende Juli tendenziell erhöht sind. Bei den Detektor-

begehungen wurde die Breitflügelfledermaus an zwölf Terminen von Mitte April bis Anfang September 

mit 42 Kontakten erfasst. Bei der stationären Erfassung (Horchkistenerfassung) wurden höhere Aktivi-

tätsdichten an Standort 1 und wiederholte Jagdaktivitäten an den Standorten 1, 2 und 4 festgestellt. Die 

erhöhte Nachweisdichte ab Mitte/Ende Juli deutet möglichweise auf einen Einzugsbereich von Wochen-

stubenkolonien im Umfeld des Standortes der akustischen Dauererfassung hin (IBS THOMAS BAUM 

2020). 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 

bzw. verletzt? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für besonders kollisionsgefährdete Tierarten 

vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Die Art wird im Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“ (MU NDS 2016) als WEA-empfindlich aufgeführt (kollisionsgefähr-

det). Die zentrale Fundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte in Brandenburg listet bislang bundesweit 

72 Schlagopfer (in Niedersachsen 19, Stand: 09.08.2023) (DÜRR 2023). 

Zur Vermeidung eines potenziell signifikant erhöhten Kollisionsrisikos ist zunächst eine Abschaltung der 

geplanten Anlagen in den unter Kapitel 5 genannten Zeiträumen erforderlich (VART 1). Für detaillierte 

Angaben bezüglich der anzuwendenden Parameter wird ebenfalls auf das entsprechende Kapitel ver-

wiesen. Die empfohlenen Abschaltzeiten resultieren aus den vorliegenden Ergebnissen der fledermaus-

kundlichen Untersuchungen. Zusätzlich dazu wird eine akustische Dauererfassung nach Errichtung der 

Anlagen (Gondelmonitoring) befürwortet. Auf Grundlage der im Rahmen eines Gondelmonitorings er-

fassten Fledermausaktivität in Gondelhöhe kann das Kollisionsrisiko differenziert beurteilt werden und 

die zuvor gewonnenen Erkenntnisse können ggf. modifiziert werden. Hinweise zu Art und Umfang kön-

nen dem Leitfaden des Landes Niedersachsen entnommen werden (MU NDS 2016). Darüber hinaus ist 

das Untersuchungskonzept mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.  

Quartiere der Breitflügelfledermaus wurden im Rahmen der Kartierung nicht nachgewiesen. Eine Be-

troffenheit kann dementsprechend ausgeschlossen werden.  

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen wird der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände wirksam vermieden.  

Der Art wird nicht nachgestellt und sie wird nicht absichtlich verletzt oder getötet. Eine signifikante Erhö-

hung des Kollisionsrisikos wird durch die vorgesehene Abschaltung wirksam vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten gestört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ein? ☐ ja ☒ nein 

Fledermäuse gelten gemeinhin nicht als störanfällig gegenüber WEA. Störungen einzelner Individuen 

können zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, erhebliche Störungen im Sinne einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population werden allerdings ausgeschlossen. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 



Gemeinde Wehrbleck 
Bebauungsplan Nr. 9 „Repowering Buchhorst“ 
Artenschutzbeitrag – Anlage 3 – Prüfprotokolle  
 

- 3 - 

 

 

 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Bleibt die Funktionalität im Zusammenhang gewahrt? ☒ ja ☐ nein 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind im betrachteten Raum nicht bekannt. Dementsprechend ist da-

von auszugehen, dass die Funktionalität im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahmen, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ ja Pkt. 4ff. 

☒ nein Prüfung 

endet hier. 
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Prüfprotokoll Großer Abendsegler  

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Großer Abendsegler  Nyctalus noctula   

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Erhaltungszustand (BL: NI) 

☐ europäische Vogelart ☒ RL D: Kat. V ☐ Atl. ☐ Kon. 

☐ durch Rechtsverordnung 

nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG geschützte Art 

☒ RL NI: Kat. 2 ☐ FV günstig / hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig – schlecht 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Als Wochenstube und Sommerquartiere werden Baumhöhlen oder Fledermauskästen genutzt. Die Ent-

fernung zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten des Großen Abendseglers kann mehrere Kilo-

meter betragen. Die Jagdgebiete gestalten sich offen bis halboffen. Meist wird an oder über Gewässern 

sowie an Waldrändern oder Kahlschlagflächen gejagt. Das Winterquartier besteht ebenfalls aus Baum-

höhlen oder aber auch aus Nischen an Gebäuden und wird zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezem-

ber bezogen. 

Als Nahrungsgrundlage dienen dem Großen Abendsegler vor allem kleine bis mittelgroße Fluginsekten, 

Köcherfliegen, Käfer und Schmetterlinge. 

Die Paarungszeit beläuft sich auf den Zeitraum zwischen August und Oktober im Durchzugsgebiet und 

ab November im Winterquartier. Geboren werden die Jungen dann ab Mitte Juni und bis zu fünf Wo-

chen lang gesäugt. 

Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen 

Der Große Abendsegler kommt in ganz Mitteleuropa mit Ausnahme von Irland, Schottland und Nord-

Skandinavien vor. In Deutschland ist diese Art flächendeckend verbreitet. Die Wochenstuben der Weib-

chen liegen eher in den nordöstlichen Bundesländern und der Sommerlebensraum und die Winterquar-

tiere befinden sich vorwiegend in den südlichen Bundesländern. In Niedersachsen ist diese Fleder-

mausart im gesamten Bundesland vertreten. 

Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich 

Die Art wurde im Rahmen der Erfassungen im UG nachgewiesen.  

Im Rahmen der akustischen Dauerfassung wurde die Art mit 55 Kontakten erfasst. Bei den Detektorbe-

gehungen wurde der Große Abendsegler mit 23 Kontakten erfasst. Bei der stationären Erfassung 

(Horchkistenerfassung) konnte die Art an den Standorten 2-4 stetig erfasst werden. Dabei war die 

Nachweisdichte an Standort 2 während der Balz- und Zugzeit im Sommer erhöht. Wiederholte, sehr in-

tensive Jagdaktivitäten waren konzentriert im Umfeld des Feldgehölzes im Westen des UG erfasst wor-

den. Auch weiträumige Jagdflüge über die umgebenden Freiflächen konnten beobachtet werden (IBS 

THOMAS BAUM 2020). 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Großer Abendsegler  Nyctalus noctula   

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 

bzw. verletzt? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für besonders kollisionsgefährdete Tierarten 

vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Die Art wird im Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“ (MU NDS 2016) als WEA-empfindlich aufgeführt (kollisionsgefähr-

det). Die zentrale Fundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte in Brandenburg listet bislang bundesweit 

1.287 Schlagopfer (in Niedersachsen 142, Stand: 09.08.2023) (DÜRR 2023). 

Zur Vermeidung eines potenziell signifikant erhöhten Kollisionsrisikos ist zunächst eine Abschaltung der 

geplanten Anlagen in den unter Kapitel 5 genannten Zeiträumen erforderlich (VART 1). Für detaillierte 

Angaben bezüglich der anzuwendenden Parameter wird ebenfalls auf das entsprechende Kapitel ver-

wiesen. Die empfohlenen Abschaltzeiten resultieren aus den vorliegenden Ergebnissen der fledermaus-

kundlichen Untersuchungen. Zusätzlich dazu wird eine akustische Dauererfassung nach Errichtung der 

Anlagen (Gondelmonitoring) befürwortet. Auf Grundlage der im Rahmen eines Gondelmonitorings er-

fassten Fledermausaktivität in Gondelhöhe kann das Kollisionsrisiko differenziert beurteilt werden und 

die zuvor gewonnenen Erkenntnisse können ggf. modifiziert werden. Hinweise zu Art und Umfang kön-

nen dem Leitfaden des Landes Niedersachsen entnommen werden (MU NDS 2016). Darüber hinaus ist 

das Untersuchungskonzept mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.  

Quartiere des Großen Abendseglers wurden im Rahmen der Kartierung nicht nachgewiesen. Eine Be-

troffenheit kann dementsprechend ausgeschlossen werden.  

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen wird der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände wirksam vermieden.  

Der Art wird nicht nachgestellt und sie wird nicht absichtlich verletzt oder getötet. Eine signifikante Erhö-

hung des Kollisionsrisikos wird durch die vorgesehene Abschaltung wirksam vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten gestört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ein? ☐ ja ☒ nein 

Fledermäuse gelten gemeinhin nicht als störanfällig gegenüber WEA. Störungen einzelner Individuen 

können zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, erhebliche Störungen im Sinne einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population werden allerdings ausgeschlossen. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Großer Abendsegler  Nyctalus noctula   

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Bleibt die Funktionalität im Zusammenhang gewahrt? ☒ ja ☐ nein 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind im betrachteten Raum nicht bekannt. Dementsprechend ist da-

von auszugehen, dass die Funktionalität im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahmen, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ ja Pkt. 4ff. 

☒ nein Prüfung 

endet hier. 

 

  



Gemeinde Wehrbleck 
Bebauungsplan Nr. 9 „Repowering Buchhorst“ 
Artenschutzbeitrag – Anlage 3 – Prüfprotokolle  
 

- 7 - 

 

 

 

 

Prüfprotokoll Kleiner Abendsegler  

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kleiner Abendsegler  Nyctalus leisleri 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Erhaltungszustand (BL: NI) 

☐ europäische Vogelart ☒ RL D: Kat. D ☐ Atl. ☐ Kon. 

☐ durch Rechtsverordnung 

nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG geschützte Art 

☒ RL NI: Kat. 1 ☐ FV günstig / hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig – schlecht 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Wochenstuben- und Sommerquartiere sind v. a. Baumhöhlen, Baumspalten sowie Nistkästen, seltener 

auch Jagdkanzeln oder Gebäudespalten. Die Art gilt als ortstreu mit traditionell genutzten Sommerquar-

tieren. Als Jagdgebiete nutzt die Art Wälder, Lichtungen, Kahlschläge, Waldränder, aber auch Offen-

landlebensräume wie Grünland, Hecken, Gewässer und beleuchtete Plätze im Siedlungsbereich. Die 

Jagd erfolgt im freien Luftraum in einer Höhe von meist über 10 m. Der Kleine Abendsegler überwintert 

meist einzeln oder in Kleingruppen mit bis zu 30 Tieren in Baumhöhlen sowie in Spalten und Hohlräu-

men an und in Gebäuden, seltener auch in Fledermauskästen. 

Die Fortpflanzungsbiologie unterscheidet sich kaum vom Großen Abendsegler. 

Die Beute wird im Flug aufgenommen. Erbeutet werden Nachtfalter, Mai- und Junikäfer, Zweiflügler, 

Köcherfliegen. Liegen die Quartiere in Gewässernähe, so dominieren im Nahrungsspektrum Mücken. 

Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen 

Der Kleine Abendsegler ist südlich des 55. Breitengrades von Westeuropa bis in den Südwesten Asiens 

und auch im Küstenbereich Nordafrikas verbreitet. In Deutschland scheint der Kleine Abendsegler wei-

ter verbreitet zu sein, als lange Zeit vermutet wurde. Dennoch sind Aussagen über die genaue Verbrei-

tung und Häufigkeit nur grob möglich. Die nördliche Verbreitungsgrenze verläuft in Deutschland unge-

fähr über Osnabrück, Hannover, Rostock und Usedom. Der Kleine Abendsegler ist in Niedersachsen 

bis auf den äußersten Westen und Nordwesten verbreitet, aber nicht so häufig wie der Große Abend-

segler. 

Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich 

Die Art wurde im Rahmen der Erfassungen im UG nachgewiesen.  

Im Rahmen der akustischen Dauerfassung wurde die Art mit 11 Kontakten erfasst. Die Nachweise er-

folgten in der Zugzeit im Früh- und Spätsommer. Bei den Detektorbegehungen wurde der Kleine 

Abendsegler an fünf Terminen verteilt über den Saisonverlauf mit einzelnen und einem Maximum von 3 

Kontakten erfasst. Bei der stationären Erfassung (Horchkistenerfassung) wurden an allen Horchboxen 

Einzelaufnahmen über den Saisonverlauf dokumentiert. Aufgrund der nicht bis auf Artniveau bestimm-

baren nyctaloiden Kontakte muss angenommen werden, dass die tatsächliche Aktivität im Untersu-

chungsgebiet höher zu bewerten ist (IBS THOMAS BAUM 2020). 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kleiner Abendsegler  Nyctalus leisleri 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 

bzw. verletzt? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für besonders kollisionsgefährdete Tierarten 

vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Die Art wird im Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“ (MU NDS 2016) als WEA-empfindlich aufgeführt (kollisionsgefähr-

det). Die zentrale Fundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte in Brandenburg listet bislang bundesweit 

199 Schlagopfer (in Niedersachsen 22, Stand: 09.08.2023) (DÜRR 2023). 

Zur Vermeidung eines potenziell signifikant erhöhten Kollisionsrisikos ist zunächst eine Abschaltung der 

geplanten Anlagen in den unter Kapitel 5 genannten Zeiträumen erforderlich (VART 1). Für detaillierte 

Angaben bezüglich der anzuwendenden Parameter wird ebenfalls auf das entsprechende Kapitel ver-

wiesen. Die empfohlenen Abschaltzeiten resultieren aus den vorliegenden Ergebnissen der fledermaus-

kundlichen Untersuchungen. Zusätzlich dazu wird eine akustische Dauererfassung nach Errichtung der 

Anlagen (Gondelmonitoring) befürwortet. Auf Grundlage der im Rahmen eines Gondelmonitorings er-

fassten Fledermausaktivität in Gondelhöhe kann das Kollisionsrisiko differenziert beurteilt werden und 

die zuvor gewonnenen Erkenntnisse können ggf. modifiziert werden. Hinweise zu Art und Umfang kön-

nen dem Leitfaden des Landes Niedersachsen entnommen werden (MU NDS 2016). Darüber hinaus ist 

das Untersuchungskonzept mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.  

Quartiere des Kleinen Abendseglers wurden im Rahmen der Kartierung nicht nachgewiesen. Eine Be-

troffenheit kann dementsprechend ausgeschlossen werden.  

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen wird der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände wirksam vermieden.  

Der Art wird nicht nachgestellt und sie wird nicht absichtlich verletzt oder getötet. Eine signifikante Erhö-

hung des Kollisionsrisikos wird durch die vorgesehene Abschaltung wirksam vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten gestört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ein? ☐ ja ☒ nein 

Fledermäuse gelten gemeinhin nicht als störanfällig gegenüber WEA. Störungen einzelner Individuen 

können zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, erhebliche Störungen im Sinne einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population werden allerdings ausgeschlossen. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kleiner Abendsegler  Nyctalus leisleri 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Bleibt die Funktionalität im Zusammenhang gewahrt? ☐ ja ☒ nein 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind im betrachteten Raum nicht bekannt. Dementsprechend ist da-

von auszugehen, dass die Funktionalität im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahmen, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ ja Pkt. 4ff. 

☒ nein Prüfung 

endet hier. 
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Prüfprotokoll Rauhautfledermaus 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Erhaltungszustand (BL: NI) 

☐ europäische Vogelart ☒ RL D: Kat. * ☐ Atl. ☐ Kon. 

☐ durch Rechtsverordnung 

nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG geschützte Art 

☒ RL NI: Kat. 2 ☐ FV günstig / hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig – schlecht 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Als Wochenstube werden Baumhöhlen, Flachkästen, Jagdkanzeln und Ritzen in abstehenden Baumrin-

den genutzt. Das Sommerquartier besteht ebenfalls aus Baumhöhlen und Flachkästen, es werden aber 

auch Gebäudequartiere hinter Fensterläden genutzt. Die Entfernung zwischen den Quartieren und den 

Jagdgebieten der Rauhautfledermaus kann bis zu 12 km betragen. 6 – 7 km sind aber der Regelfall. Bei 

den Jagdgebieten handelt es sich um Gewässer, Vegetationsränder von Wäldern oder an Wälder an-

grenzende Gewässer. Das Winterquartier besteht aus Baumhöhlen und Spalten. Nistkästen, Fassaden-

verkleidungen, Mauerritzen und Naturhöhlen werden als Winterquartiere genutzt und ab etwa Oktober 

bezogen. 

Als Nahrungsgrundlage dienen der Rauhautfledermaus vor allem Dipteren und Zuckmücken. Gelegent-

lich auch Käfer, Köcherfliegen und Netzflügler. 

Die Paarungszeit erstreckt sich über einen Zeitraum ab Mitte Juli bis Mitte September. Geboren werden 

die Jungen dann in der zweiten Junihälfte und bis in den Juli hinein gesäugt. 

Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen 

Die Rauhautfledermaus kommt in ganz Mitteleuropa vor. In Deutschland befinden sich die Reprodukti-

onsgebiete hauptsächlich in den nordöstlichen Bundesländern. In Niedersachsen kommt diese Fleder-

mausart in allen Regionen, wenn auch zerstreut, vor. 

Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich 

Im Rahmen der akustischen Dauerfassung wurde die Art mit 116 Kontakten - mit einer Phase erhöhter 

Kontakte im Zeitraum des Frühjahrszuges sowie einem anhaltenden Maximum während der herbstli-

chen Balz- und Zugzeit - erfasst. Erste Zugbewegungen ließen sich bereits Ende März feststellen. Im 

Erfassungsjahr wurde die Hochphase des Zuges in der dritten April- bis einschließlich der zweiten Mai-

Dekade erreicht. Damit geht der Frühjahrszug deutlich über den in dem Leitfaden zur Planung und Ge-

nehmigung von Windenergieanlagen aufgeführten Zeitraum hinaus (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM 

FÜR UMWELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ 2016). Die Detektorbegehungen ergaben insgesamt neun ein-

deutige Artnachweise verteilt auf die Zugzeit im Frühjahr. Bei der stationären Erfassung (Horchkistener-

fassung) wurden insbesondere während der Migrationszeiten an allen Standorten die Rauhautfleder-

maus registriert. Außerdem wurden an Standort 1 und 2 zahlreiche Jagdaktivitäten festgestellt (IBS 

THOMAS BAUM 2020).  
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 

bzw. verletzt? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für besonders kollisionsgefährdete Tierarten 

vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Die Art wird im Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“ (MU NDS 2016) als WEA-empfindlich aufgeführt (kollisionsgefähr-

det). Die zentrale Fundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte in Brandenburg listet bislang bundesweit 

1.144 Schlagopfer (in Niedersachsen 175, Stand: 09.08.2023) (DÜRR 2023). 

Zur Vermeidung eines potenziell signifikant erhöhten Kollisionsrisikos ist zunächst eine Abschaltung der 

geplanten Anlagen in den unter Kapitel 5 genannten Zeiträumen erforderlich (VART 1). Für detaillierte 

Angaben bezüglich der anzuwendenden Parameter wird ebenfalls auf das entsprechende Kapitel ver-

wiesen. Die empfohlenen Abschaltzeiten resultieren aus den vorliegenden Ergebnissen der fledermaus-

kundlichen Untersuchungen. Zusätzlich dazu wird eine akustische Dauererfassung nach Errichtung der 

Anlagen (Gondelmonitoring) befürwortet. Auf Grundlage der im Rahmen eines Gondelmonitorings er-

fassten Fledermausaktivität in Gondelhöhe kann das Kollisionsrisiko differenziert beurteilt werden und 

die zuvor gewonnenen Erkenntnisse können ggf. modifiziert werden. Hinweise zu Art und Umfang kön-

nen dem Leitfaden des Landes Niedersachsen entnommen werden (MU NDS 2016). Darüber hinaus ist 

das Untersuchungskonzept mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.  

Quartiere der Rauhautfledermaus wurden im Rahmen der Kartierung nicht nachgewiesen. Eine Betrof-

fenheit kann dementsprechend ausgeschlossen werden.  

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen wird der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände wirksam vermieden.  

Der Art wird nicht nachgestellt und sie wird nicht absichtlich verletzt oder getötet. Eine signifikante Erhö-

hung des Kollisionsrisikos wird durch die vorgesehene Abschaltung wirksam vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten gestört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ein? ☐ ja ☒ nein 

Fledermäuse gelten gemeinhin nicht als störanfällig gegenüber WEA. Störungen einzelner Individuen 

können zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, erhebliche Störungen im Sinne einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population werden allerdings ausgeschlossen. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Bleibt die Funktionalität im Zusammenhang gewahrt? ☒ ja ☐ nein 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art wurden nicht festgestellt. Dementsprechend ist davon auszu-

gehen, dass die Funktionalität im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahmen, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ ja Pkt. 4ff. 

☒ nein Prüfung 

endet hier. 
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Prüfprotokoll Zwergfledermaus 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Erhaltungszustand (BL: NI) 

☐ europäische Vogelart ☒ RL D: Kat. * ☐ Atl. ☐ Kon. 

☐ durch Rechtsverordnung 

nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG geschützte Art 

☒ RL NI: Kat. 3 ☐ FV günstig / hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig – schlecht 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Als Wochenstube und Sommerquartier werden Spalten in oder an Gebäuden genutzt. Die Entfernung 

zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten der Zwergfledermaus beträgt etwa 2,5 km. Die Jagdge-

biete sind Gehölzbestände in Gewässernähe, Waldränder und Hecken. Das Winterquartier besteht aus 

Kellern, Stollen, Höhlen, Schlösser, Burgen und wird ab Oktober bezogen. 

Als Nahrungsgrundlage dienen der Zwergfledermaus vor allem Zuckmücken, Fliegen, Schmetterlinge, 

Käfer und Köcherfliegen, also ausschließlich flugfähige Insekten. 

Die Paarungszeit beläuft sich auf den Zeitraum zwischen Mitte August und Ende September. Geboren 

werden die Jungen dann ab Mitte Juni bis Anfang Juli und bis in den August hinein gesäugt. 

Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen 

Die Zwergfledermaus kommt in flächendeckend Mitteleuropa vor. In Deutschland ist sie die wohl häu-

figste Fledermausart. In allen niedersächsischen Naturräumen ist diese Art anzutreffen. 

Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich 

Die Art wurde im Rahmen der Erfassungen am häufigsten im UG nachgewiesen.  

Im Rahmen der akustischen Dauerfassung wurde die Art mit 330 Kontakten als mit Abstand häufigste 

Fledermausart aufgezeichnet. Während der Wochenstubenzeit Ende Mai bis Ende Juli wurde eine an-

haltende Erhöhung der Aktivität festgestellt. Bei der Detektorkartierung wurde die Zwergfledermaus mit 

138 Kontakten im gesamten Untersuchungsgebiet festgestellt. Bei der stationären Erfassung (Horchkis-

tenerfassung) wurden an allen Standorten in hoher Stetigkeit Aktivitäten festgestellt. An den Standorten 

1, 2 und 4 konnten wiederholt regemäßige und teils hohe Flugaktivitäten verteilt über die Saison festge-

stellt werden. Die Art wurde insbesondere im Umfeld der Gewässerbiotope, im Siedlungsbereich und 

entlang weiterer Gehölzhabitate des UG ermittelt.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 

bzw. verletzt? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)? ☐ ja ☒ nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus  

Sind Vermeidungsmaßnahmen für besonders kollisionsgefährdete Tierarten 

vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Die Art wird im Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“ (MU NDS 2016) als WEA-empfindlich aufgeführt (kollisionsgefähr-

det). Die zentrale Fundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte in Brandenburg listet bislang bundesweit 

802 Schlagopfer (in Niedersachsen 108, Stand: 09.08.2023) (DÜRR 2023). 

Zur Vermeidung eines potenziell signifikant erhöhten Kollisionsrisikos ist zunächst eine Abschaltung der 

geplanten Anlagen in den unter Kapitel 5 genannten Zeiträumen erforderlich (VART 1). Für detaillierte 

Angaben bezüglich der anzuwendenden Parameter wird ebenfalls auf das entsprechende Kapitel ver-

wiesen. Die empfohlenen Abschaltzeiten resultieren aus den vorliegenden Ergebnissen der fledermaus-

kundlichen Untersuchungen. Zusätzlich dazu wird eine akustische Dauererfassung nach Errichtung der 

Anlagen (Gondelmonitoring) befürwortet. Auf Grundlage der im Rahmen eines Gondelmonitorings er-

fassten Fledermausaktivität in Gondelhöhe kann das Kollisionsrisiko differenziert beurteilt werden und 

die zuvor gewonnenen Erkenntnisse können ggf. modifiziert werden. Hinweise zu Art und Umfang kön-

nen dem Leitfaden des Landes Niedersachsen entnommen werden (MU NDS 2016). Darüber hinaus ist 

das Untersuchungskonzept mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.  

Quartiere der Zwergfledermaus wurden im Rahmen der Kartierung nicht nachgewiesen. Eine Betroffen-

heit kann dementsprechend ausgeschlossen werden.  

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen wird der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände wirksam vermieden.  

Der Art wird nicht nachgestellt und sie wird nicht absichtlich verletzt oder getötet. Eine signifikante Erhö-

hung des Kollisionsrisikos wird durch die vorgesehene Abschaltung wirksam vermieden. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten gestört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ein? ☐ ja ☒ nein 

Fledermäuse gelten gemeinhin nicht als störanfällig gegenüber WEA. Störungen einzelner Individuen 

können zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, erhebliche Störungen im Sinne einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population werden allerdings ausgeschlossen. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Bleibt die Funktionalität im Zusammenhang gewahrt? ☒ ja ☐ nein 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art wurden nicht direkt festgestellt. Die Funktionalität im räumli-

chen Zusammenhang bleibt gewahrt. 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus  

Der Verbotstatbestand „Entnahmen, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ ja Pkt. 4ff. 

☒ nein Prüfung 

endet hier. 
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Prüfprotokoll Kiebitz 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kiebitz Vanellus vanellus 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Erhaltungszustand (BL: NI) 

☒ europäische Vogelart ☒ RL D: Kat. 2 ☐ Atl. ☐ Kon. 

☐ durch Rechtsverordnung 

nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG geschützte Art 

☒ RL NI: Kat. 3 ☐ FV günstig / hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig – schlecht 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Besiedelt werden in Niedersachsen in erster Linie Grünländer, nach deren Umbruch in den letzten Jahr-

zehnten in zunehmendem Maße auch reines Ackerland sowie weitere offene und kurzrasige Lebens-

räume (Vernässungsflächen in Mooren, Heiden) und auch Sonderstandorte wie Spülfelder, Schotterfel-

der, Industriebrachen (KRÜGER et al. 2014). 

Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen 

Der Kiebitz kommt als Brutvogel in fast ganz Niedersachsen vor. Schwerpunkte liegen in der küstenna-

hen Region sowie im mittleren Landesteil westlich der Weser in offenen Landschaften mit grundwasser-

nahen Böden. Niedersachsen beherbergte 2005-2008 mit im Mittel ca. 32.000 Paaren etwa 41 % des 

mit 63.000-100.000 Paaren verzeichneten nationalen Bestandes (KRÜGER et al. 2014). 

Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich 

Im Rahmen der Kartierung wurde zwei Brutpaare am nordwestlichen Rand des UG500 erfasst. Die Ent-

fernung zur Planungsfläche beträgt mindestens 410 m. 

Der Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanla-

gen in Niedersachsen“ sieht für den Kiebitz vor, eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände durch-

zuführen, wenn ein Brutplatz innerhalb von 500 m vorliegt (MU NDS 2016). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 

bzw. verletzt? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für besonders kollisionsgefährdete Tierarten 

vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kiebitz Vanellus vanellus 

Die Art wird im Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“ nicht als kollisionsgefährdet aufgeführt (MU NDS 2016). Zudem fin-

den sich in der Literatur keine Hinweise über ein mögliches Kollisionsrisiko der Art. Demnach ist durch 

das Repowering der WEA nicht von einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos auszugehen.  

Aus den vorliegenden Kartierungsergebnissen geht hervor, dass kein Brutstandort innerhalb der Pla-

nungsfläche lag. Baubedingte Verletzungen oder Tötungen von Revierpaaren der Art können daher 

ausgeschlossen werden.  

Ein möglicher Tötungstatbestand i. S. d § 44 BNatSchG, Abs. 1, Satz 1 wird ausgeschlossen. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten gestört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ein? ☐ ja ☒ nein 

Eine Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen ist bei dieser Art bekannt (störungsempfindlich). 

Als relevanter Radius für eine vertiefende Prüfung werden 500 m angegeben (MU NDS 2016). 

Nach Auffassung des Leitfadens „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ versteht man unter „Störung“ jede unmittelbare Einwirkung 

auf ein Tier, die eine Verhaltensänderung bewirkt (MU NDS 2016). In Bezug auf den Betrieb von WEA 

wird hierbei in der Literatur insbesondere eine Vergrämung durch Schall, Bewegungsreize oder sons-

tige Beunruhigungen und Scheuchwirkungen genannt. 

Werden Tiere hingegen an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten gestört, so kann dies zur Folge ha-

ben, dass diese Stätten für sie in Zukunft nicht mehr nutzbar sind. Daher ergeben sich zwischen dem 

Störungstatbestand und dem Tatbestand der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-

zwungenermaßen Überschneidungen, soweit ein funktionales Verständnis des Begriffes der Beschädi-

gung zum Tragen kommt (GELLERMANN & SCHREIBER 2007). 

Bei der Beurteilung des Verbotstatbestands ist zu berücksichtigen, dass nur Störungen, die sich negativ 

auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken, als erhebliche Störung i. S. d. § 44 

Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG einzustufen sind und so gegen diesen Verbotstatbestand verstoßen können. 

Bewertungsmaßstab für die erhebliche Störung ist also immer die Auswirkung auf die lokale Population 

(RUNGE  et al. 2010).  

Unabhängig davon ist bei der Bewertung des Störungstatbestandes zu berücksichtigen, ob möglicher-

weise betroffene Tiere ohne Einschränkungen in für sie nutzbare störungsarme Räume ausweichen 

können. Unter dieser Voraussetzung ist eine Vergrämung einzelner Tiere aus ihren bislang genutzten 

Bereichen nicht populationsrelevant (MU NDS 2016). 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Repowering von zwei bestehenden WEA. Im nä-

heren Umfeld sind zudem weitere bestehende WEA vorhanden. 

Aufgrund der Entfernung von mehr als 400 m und der Vorbelastung durch bereits bestehende WEA 

wird eine Betroffenheit ausgeschlossen. Zudem ist unter Berücksichtigung der landschaftlichen Bege-

benheiten und der jährlichen Neuanlage des Nestes davon auszugehen, dass der Art mindestens 

gleichwertige Flächen im direkten Umfeld zur Verfügung stehen und dementsprechend ein kleinräumi-

ges Ausweichen aufgrund möglicher Störreize durch Rotoren auf unbelastete Bereiche grundsätzlich 

möglich ist. 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kiebitz Vanellus vanellus 

Mögliche Störungen während der Bauarbeiten werden der Prognose nach nicht dazu führen, dass eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes eintritt, da sie nur von temporärer Art sind und genügend 

Ausweichhabitate zur Verfügung stehen. 

Eine Störung von einzelnen Individuen kann zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, eine erheb-

liche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird 

jedoch nicht erkannt.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Bleibt die Funktionalität im Zusammenhang gewahrt? ☒ ja ☐ nein 

Während die Begriffe „Entnahme“ und die „Zerstörung“ von Fortpflanzungs- und Ruhestätten weniger 

Fragen aufwerfen, besteht bei der „Beschädigung“ Klärungsbedarf hinsichtlich des Grades oder der Er-

heblichkeit der Schädigung sowie der Abgrenzung gegenüber dem Störungstatbestand (RUNGE  et al. 

2010). 

Der Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanla-

gen in Niedersachsen“ legt den Begriff der Beschädigung eng aus. Demnach versteht man unter Be-

schädigung nur materielle physische Verluste oder Teilverluste (z. B. durch Überbauung) von relevan-

ten Lebensstätten. Nach Auslegung des Leitfadens sind nur der als Ort der Fortpflanzung oder Ruhe 

dienende Gegenstand, wie etwa Nester, Höhlenbäume o. ä., und die diesen unmittelbar zugrunde lie-

genden Strukturen, wie etwa Horstbäume, Brutfelsen o. ä., nicht jedoch auch das weitere räumliche 

Umfeld geschützt. Durch betriebsbedingte Auswirkungen wie z. B. Lärm oder optische Störwirkungen 

verursachte Funktionsverluste der Lebensstätten würden demgegenüber nur als Störungen bewertet 

(vgl. Aussagen zum Störungstatbestand, s. o.). Das Zerstörungsverbot spielt nach Angaben des Leitfa-

dens daher nur bei der Errichtung von WEA eine Rolle, nicht jedoch beim Betrieb der WEA (MU NDS 

2016). 

Kiebitze legen jedes Jahr eine neue Nistmulde an, da das vorjährige Nest i.d.R. durch die herbstliche 

Feldbestellung zerstört wurde. Da sie die Fortpflanzungsstätte nicht erneut nutzt, erfüllt die Zerstörung 

außerhalb der Nutzzeiten nicht den Verbotstatbestand (MU NDS 2016). 

Der Tatbestand der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist da-

mit nicht gegeben. Die Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahmen, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ ja Pkt. 4ff. 

☒ nein Prüfung 

endet hier. 
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Prüfprotokoll Kranich 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kranich Grus grus  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste- Status m. Angabe Erhaltungszustand (BL: NI) 

☒ europäische Vogelart ☒ RL D: Kat. * ☐ Atl. ☐ Kon. 

☐ durch Rechtsverordnung 

nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG geschützte Art 

☒ RL NI: Kat. * ☐ FV günstig / hervorragend 

☐ U1 ungünstig – unzureichend 

☐ U2 ungünstig – schlecht 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Kranich besiedelt und brütet in feuchten bis nassen Niederungen mit Anteilen von Bruchwald, 

Hoch- oder Niedermooren, flachen Stillgewässern, Röhrichten oder auch Feuchtgrünland. Besonders in 

Mitteleuropa ist die Störungsfreiheit dieser Biotope von großer Bedeutung.  

Das Nahrungsspektrum des Kranichs ist vielseitig gestaltet. Es besteht aus tierischen und pflanzlichen 

Komponenten, wobei Pflanzennahrung wie Erntereste, Feldpflanzen und Beeren überwiegen. Zur tieri-

schen Nahrung gehören größere Insekten, Regenwürmer und kleine Wirbeltiere. Die Nahrungssuche 

bei der Jungenaufzucht von Kranichen findet vor allem auf extensiv genutzten Flächen oder Brachen 

statt.  

Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen 

Der Kranich ist in Niedersachsen als Brut- und Gastvogel verbreitet. In Niedersachsen brütet die Art 

hauptsächlich in den östlichen Landteilen. In den letzten Jahren stoßen die Brutvorkommen weiter nach 

Nordwesten vor. Die Rastgebiete von Kranichen in Niedersachsen liegen im Einzugsbereich von weit-

räumig wiedervernässten, renaturierten Hochmooren, die sich durch ihren Offenlandcharakter auszeich-

nen. In der Umgebung von diesen befinden sich meist landwirtschaftlich geprägte Räume. 

Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich 

Im Rahmen der Kartierung war der Kranich im 1.000-m-Radius um das Planungsgebiet mit Abstand der 

häufigste Gastvogel. Im Jahr 2019 gelangen innerhalb dieses Raumes 180 Registrierungen von insge-

samt 4.251 Individuen. Das Maximum wurde mit 922 Individuen am 24.10.2019 erfasst, gefolgt von 585 

Individuen am 18.10.2019. Die Trupps wurden größtenteils außerhalb der Planungsfläche gesichtet. 

Aufgrund der erfassten Individuenzahlen ist dem 1.000-m-Radius um das Planungsgebiet somit eine 

„regionale Bedeutung“ gemäß KRÜGER et al. (2020) gegeben.  

Die größten Trupps hielten sich jedoch vor allem über 1 km weiter nordwestlich außerhalb der Erfas-

sungsgrenze auf (max. ca. 3.200 Individuen am 10.10.2019). Zudem wurden in einem geringen Maß 

ziehende bzw. umherfliegende Kraniche registriert (FLORE 2020a). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 

bzw. verletzt? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kranich Grus grus  

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für besonders kollisionsgefährdete Tierarten 

vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Die Art wird im Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“ nicht als kollisionsgefährdet aufgeführt (MU NDS 2016). Demnach ist 

durch das Repowering der WEA nicht von einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos auszuge-

hen.  

Baubedingte Verletzungen oder Tötungen von Individuen können ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten gestört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ein? ☐ ja ☒ nein 

Eine Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen ist bei dieser Art bekannt (störungsempfindlich). 

Als relevanter Radius für eine vertiefende Prüfung werden 1.200 m angegeben (MU NDS 2016). 

Nach Auffassung des Leitfadens „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ versteht man unter „Störung“ jede unmittelbare Einwirkung 

auf ein Tier, die eine Verhaltensänderung bewirkt (MU NDS 2016). In Bezug auf den Betrieb von WEA 

wird hierbei in der Literatur insbesondere eine Vergrämung durch Schall, Bewegungsreize oder sons-

tige Beunruhigungen und Scheuchwirkungen genannt. 

Werden Tiere hingegen an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten gestört, so kann dies zur Folge ha-

ben, dass diese Stätten für sie in Zukunft nicht mehr nutzbar sind. Daher ergeben sich zwischen dem 

Störungstatbestand und dem Tatbestand der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-

zwungenermaßen Überschneidungen, soweit ein funktionales Verständnis des Begriffes der Beschädi-

gung zum Tragen kommt (GELLERMANN & SCHREIBER 2007). 

Bei der Beurteilung des Verbotstatbestands ist zu berücksichtigen, dass nur Störungen, die sich negativ 

auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken, als erhebliche Störung i. S. d. § 44 

Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG einzustufen sind und so gegen diesen Verbotstatbestand verstoßen können. 

Bewertungsmaßstab für die erhebliche Störung ist also immer die Auswirkung auf die lokale Population 

(RUNGE  et al. 2010).  

Unabhängig davon ist bei der Bewertung des Störungstatbestandes zu berücksichtigen, ob möglicher-

weise betroffene Tiere ohne Einschränkungen in für sie nutzbare störungsarme Räume ausweichen 

können. Unter dieser Voraussetzung ist eine Vergrämung einzelner Tiere aus ihren bislang genutzten 

Bereichen nicht populationsrelevant (MU NDS 2016). 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Repowering von zwei bestehenden WEA. Im nä-

heren Umfeld sind weitere bestehende WEA vorhanden. 

Im Rahmen der vorhabenbedingten Erfassungen wurden vielfach zahlreiche Kraniche in relativ gerin-

gen Entfernung zu den bestehenden WEA beobachtet. Diese Kraniche flogen bei im Regelfall laufen-

dem Betrieb der WEA aktiv in den Planungsraum zum Zwecke der Nahrungssuche ein und näherten 

sich den WEA an (FLORE 2020a). Es ist demnach anzunehmen, dass der Raum auch trotz bestehender 

WEA zur Nahrungssuche genutzt wird. 

In Bezug auf die Nahrungsverfügbarkeit ist das Planungsgebiet jedoch nicht höher zu bewerten als die 

umliegenden Flächen. Eine essenzielle Bedeutung und eine damit einhergehende stärkere 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kranich Grus grus  

Frequentierung der Fläche durch die Art ist hierbei nicht zu erkennen. Die größten Trupps hielten sich 

zudem vor allem über 1 km weiter nordwestlich außerhalb der Erfassungsgrenze auf. Es wird daher un-

terstellt, dass ein Ausweichen aufgrund möglicher Störreize durch Rotoren auf unbelastete Bereiche 

grundsätzlich möglich ist. 

Mögliche Störungen während der Bauarbeiten werden der Prognose nach nicht dazu führen, dass eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes eintritt, da sie nur von temporärer Art sind und genügend 

Ausweichhabitate zur Verfügung stehen. 

Eine Störung von einzelnen Individuen kann zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, eine erheb-

liche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird 

jedoch nicht erkannt.  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Bleibt die Funktionalität im Zusammenhang gewahrt? ☒ ja ☐ nein 

Während die Begriffe „Entnahme“ und die „Zerstörung“ von Fortpflanzungs- und Ruhestätten weniger 

Fragen aufwerfen, besteht bei der „Beschädigung“ Klärungsbedarf hinsichtlich des Grades oder der Er-

heblichkeit der Schädigung sowie der Abgrenzung gegenüber dem Störungstatbestand (RUNGE  et al. 

2010). 

Der Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanla-

gen in Niedersachsen“ legt den Begriff der Beschädigung eng aus. Demnach versteht man unter Be-

schädigung nur materielle physische Verluste oder Teilverluste (z. B. durch Überbauung) von relevan-

ten Lebensstätten. Nach Auslegung des Leitfadens sind nur der als Ort der Fortpflanzung oder Ruhe 

dienende Gegenstand, wie etwa Nester, Höhlenbäume o. ä., und die diesen unmittelbar zugrunde lie-

genden Strukturen, wie etwa Horstbäume, Brutfelsen o. ä., nicht jedoch auch das weitere räumliche 

Umfeld geschützt. Durch betriebsbedingte Auswirkungen wie z. B. Lärm oder optische Störwirkungen 

verursachte Funktionsverluste der Lebensstätten würden demgegenüber nur als Störungen bewertet 

(vgl. Aussagen zum Störungstatbestand, s. o.). Das Zerstörungsverbot spielt nach Angaben des Leitfa-

dens daher nur bei der Errichtung von WEA eine Rolle, nicht jedoch beim Betrieb der WEA (MU NDS 

2016). 

Bei den Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt es lediglich zu graduellen Beeinträchtigungen nicht es-

essentieller Nahrungshabitate. Der Tatbestand der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten ist damit nicht gegeben. Die Funktionalität im räumlichen Zusammenhang 

bleibt gewahrt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahmen, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ ja Pkt. 4ff. 

☒ nein Prüfung 

endet hier. 
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Prüfprotokoll Brutvögel der offenen bis halboffenen Feldflur  

Durch das Vorhaben betroffene Gilde 

Arten der offenen bis halboffenen Landschaft  (Habitatkomplexe 10,11 und 12)  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ FFH-Anhang IV-Art ☒ europäische Vogelart ☐ durch Rechtsverordnung 

nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG geschützte Art 

Im Weiteren wird auf die nicht streng geschützten, allgemein weit verbreiteten und ungefährdeten Arten 

eingegangen, die nach Theunert (2008a; 2008b) den Habitatkomplexen 10,11 und 12 zugeordnet sind 

und für die vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung zur Gilde der Vogelarten der offenen bis halboffe-

nen Landschaft zusammengefasst werden.  

Amsel, Bachstelze, Buchfink, Dorngrasmücke, Fasan, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünfink, Hausrot-

schwanz, Haussperling, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Misteldrossel, Schwarzkehlchen, Stieglitz, 

Sumpfrohrsänger, Wiesenschafstelze 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Gilde der Vogelarten der offenen und halboffenen Feldflur umfasst einerseits spezialisierte Brutvo-

gelarten, die als Bodenbrüter auf gehölzarme, möglichst extensiv landwirtschaftlich genutzte Offenland-

schaften angewiesen sind. Bei den übrigen Arten handelt es sich um auch Komplexbewohner und ge-

ring spezialisierte Arten, die in Wald- und Gehölzstrukturen brüten und (auch) die offene Flur zur Nah-

rungsaufnahme aufsuchen.  

Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich 

Die hier betrachteten Arten der offenen bis halboffenen Feldflur sind weit verbreitet und häufig. Sie wur-

den auch im Untersuchungsgebiet nahezu flächendeckend nachgewiesen. Aus Gründen der Vorsorge 

wird ein (zukünftiges) Vorkommen innerhalb der Planungsfläche nicht ausgeschlossen. 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. 

verletzt? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z. B. Kollisionsrisiken)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für besonders kollisionsgefährdete Tierarten 

vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Um den Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Rahmen der Umsetzung zu vermeiden, ist 

das Baufeld vor der Freimachung auf Brutplätze zu überprüfen. Diese Begehungen sind nur notwendig, 

sofern nicht über eine Bauzeitenregelung der Baubetrieb innerhalb der Brutzeit von vornherein ausge-

schlossen werden kann (VART 2). Eine weitere Möglichkeit, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu 

vermeiden, ist die gezielte Vergrämung von Vögeln im Baufeld. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen wird der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand Fang, 

Verletzung, Tötung ausgeschlossen. Den genannten Arten wird nicht nachgestellt und sie werden nicht 

absichtlich verletzt oder getötet. 
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Durch das Vorhaben betroffene Gilde 

Arten der offenen bis halboffenen Landschaft  (Habitatkomplexe 10,11 und 12)  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten gestört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Tritt eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ein? ☐ ja ☒ nein 

Eine Störung einzelner Individuen kann nicht ausgeschlossen werden. Bei den hier aufgeführten Arten 

handelt es sich jedoch um Arten, die keine spezifische Empfindlichkeit gegenüber betriebsbedingten 

Störwirkungen aufweisen. Erhebliche Störungen im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population werden aus diesem Grund ausgeschlossen. Mögliche Störungen wäh-

rend der Bauarbeiten werden der Prognose nach nicht dazu führen, dass eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes eintritt, da sie nur von temporärer Art sind. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen (VART) vorgesehen? ☒ ja ☐ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (ACEF) vorgesehen? ☐ ja ☒ nein 

Bleibt die Funktionalität im Zusammenhang gewahrt? ☐ ja ☒ nein 

Bei den hier betrachteten Arten handelt es sich um Brutvögel der offenen bis halboffenen Landschaft. 

Aus Gründen der Vorsorge wird ein Vorkommen nicht ausgeschlossen. Eine Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten kann dementsprechend nicht ausgeschlossen werden.  

Um den Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Rahmen der Umsetzung zu vermeiden, ist 

das Baufeld vor der Freimachung auf Brutplätze zu überprüfen. Diese Begehungen sind nur notwendig, 

sofern nicht über eine Bauzeitenregelung der Baubetrieb innerhalb der Brutzeit von vornherein ausge-

schlossen werden kann (VART 2). Eine weitere Möglichkeit, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu 

vermeiden, ist die gezielte Vergrämung von Vögeln im Baufeld. 

Zudem ist aufgrund der im Umfeld der Planungsfläche vorhandenen Habitatstrukturen davon auszuge-

hen, dass ein Ausweichen der Arten in nahegelegene, geeignete und nicht besetzte Habitate möglich 

ist. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen wird der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand Ent-

nahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen. Die Funktio-

nalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt. 

Der Verbotstatbestand „Entnahmen, Beschädigung, Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt ein. ☐ ja ☒ nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ ja Pkt. 4ff. 

☒ nein Prüfung 

endet hier. 

 


